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Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Absatz 
2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Schwendi am 07.12.2015 folgende 
Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 12 der Wasserversorgungssatzung vom 
14.05.2012 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 12 

Zutrittsrecht 
 
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten der Gemeinde, im Rahmen des 
§ 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg 
und des § 99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu 
seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Ein-
richtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der 
technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Satzung ins-
besondere zur Ablesung, zum Austausch der Mess-
einrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der 
Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich 
ist. 
 
 

§ 2 
 

§ 17 der Wasserversorgungssatzung vom 
14.05.2012 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 17 

Anlage des Anschlussnehmers 
 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, 

Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter 
dem Hausanschluss - mit Ausnahme der Messein-
richtungen der Gemeinde - ist der Anschluss-
nehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder 
Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem 
verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vor-
schriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher 
oder behördlicher Bestimmungen sowie nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet, erweitert, geändert und unterhalten 
werden. Die Errichtung der Anlage und wesent- 
liche Veränderungen dürfen nur durch die Ge-
meinde oder ein von der Gemeinde zugelassenes 
Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde 
ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen. 

 
(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen 

befinden, können plombiert werden. Ebenso 
können Anlagenteile, die zur Anlage des An-
schlussnehmers gehören, unter Plombenver-
schluss genommen werden, um eine einwandfreie 
Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche 
Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der 
Gemeinde zu veranlassen. 

 
(4) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu 

betreiben, dass Störungen anderer Wasserab-
nehmer, störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rück-
wirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind. 

 
 

§ 3 
 

§ 22 der Wasserversorungssatzung vom 
14.05.2012 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 22 

Nachprüfung von Messeinrichtungen 
 
(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nach-

prüfung der Messeinrichtungen durch eine Eich-
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle 
nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes ver-
langen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag 
auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er 
diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
 

Gemeinde Schwendi 
Landkreis Biberach 

 
 

Satzung 
 

zur Änderung der  
 

Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs- 
anlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung - WVS) 
 

vom 07.12.2015 
 
 
 



- 2 - 
 
 
 

              … 

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde 
zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Wasserabnehmer. 

 
 

§ 4 
 

§ 42 der Wasserversorgungssatzung vom 
14.05.2012 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 42 

Grundgebühr (Zählergebühr) 
 
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zähler-

größe erhoben (Zählergebühr). 
 

Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenn- 
größe von: 

 
 

DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 
DN 
65 

DN 
100 

Durchfluss 
Q max  
(Q 4)  
in m³/h 

bis 5 
(5) 

bis 12 
(12,5) 

bis 20 
(20) 

bis 30 
(31,25) 

bis  
50 

bis 
100 

Durchfluss 
Q n (Q 3) 
in m³/ h 

bis 
2,5 
(4) 

bis 6 
(10) 

bis 10 
(16) 

bis 15 
(25) 

bis  
50 

bis 
100 

 

€uro/Monat 
 

0,71 1,07 1,78 3,55 5,69 17,77 

 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweg-
lichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr. 

 
(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der 

Monat, in dem der Wasserzähler erstmals einge-
baut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller 
Monat gerechnet. 

 
(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, 

Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger Ar-
beiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschluss-
nehmer zu vertretenden Gründen länger als einen 
Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der 
Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) 
keine Grundgebühr berechnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
 

§ 43 der Wasserversorgungssatzung vom 
14.05.2012 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 43 

Verbrauchsgebühren 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen 

Wassermenge (§ 44) berechnet. 
 
Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 
 

  ab 1. Januar 2016 1,80 €uro. 
 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger 

beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt 
die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 
 

  ab 1. Januar 2016 1,80 €uro. 
 
(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen 

Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die Ge- 
bühr (einschließlich Grundgebühr gemäß § 42 
und Umsatzsteuer gemäß § 54) pro Kubikmeter 

 

  ab 1. Januar 2016 2,70 €uro. 
 
 

§ 6 
 

§ 51 der Wasserversorgungssatzung vom 
14.05.2012 wird wie folgt neu gefasst: 

 
§ 51 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Ge-

meindeordnung für Baden-Württemberg handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die 
öffentliche Wasserversorgung anschließt, 

 

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasser-
bedarf der öffentlichen Wasserversorgung ent-
nimmt, 

 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne 
schriftliche Zustimmung der Gemeinde weiter-
leitet, 

 

4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des 
Hausanschlusses nicht unverzüglich der Ge-
meinde mitteilt, 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

              … 

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Miss-
achtung der Vorschriften der Satzung, anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen 
sowie der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, ändert oder unter-
hält, 

 

6. entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Ver-
brauchseinrichtungen so betreibt, dass Stör-
ungen anderer Anschlussnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen der Ge-
meinde bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers eintreten. 

 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 
Satz 2 und § 50 Abs. 1 bis 3 dieser Satzung nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
 

§ 7 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar  2016 in Kraft. Gleich-
zeitig treten die bisher geltenden Regelungen und Ge-
bührensätze außer Kraft. 
 
 
 

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4 GemO: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 

 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 

 
 
 
 
 
 

Ist eine Verletzung nach der Ziffer 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Vor-
aussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen. 
 
 
Ausgefertigt! 
 
Schwendi, 08.12.2015 
 
 
 
 
Günther Karremann 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Verfahrens- und Ausfertigungsvermerke: 
 
Die vorstehende Satzung wurde entsprechend der 
„Satzung über die Form der öffentlichen Bekannt-
machung“ der Gemeinde Schwendi vom 25.01.2010 
gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 GemO öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Bekanntmachung erfolgte durch Einrücken in das 
Amtsblatt der Gemeinde Schwendi vom 18.12.2015, 
Nr. 51. 
 
Der Anzeigepflicht an die Rechtsaufsichtsbehörde ge- 
mäß § 4 Absatz 3 Satz 3 GemO wurde mit Schreiben 
vom 21.12.2015 nachgekommen. 
 
 
Für die Richtigkeit! 
 
Schwendi, 22.12.2015 
 
 
 
 
________________________________________ 
                            (Unterschrift) 
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